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21. Änderung des Beb.-Plans "Gewerbegebiet Auf der Grube“ im vereinfachten Verfahren

 
Anlass der Änderungen des Bebauungsplanes 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein zusätzlich benötigtes Lagergebäude auf 
dem Grundstück der Rabeler Fruchtchips GmbH zu schaffen, wird der Bebauungsplan „Ge-
werbegebiet "Auf der Grube“ zum 21. Mal geändert.  
 

Geltungsbereich 
Das zu ändernde Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungs-
planes "Gewerbegebiet auf der Grube“ und umfasst die Flur-Nr. 815/10.  
 
 
Inhalt der Änderung: 
 

 Ziffer 2 (Maß der Nutzung) der textlichen Festsetzungen der Urfassung des Bebau-
ungsplanes wird wie folgt geändert: 

 
1. Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die festgesetzten Baugrenzen und Bauli-

nien, die Wandhöhen und die GRZ bestimmt, dadurch kann die Festsetzung der Bau-
massenzahl entfallen.  

2. Die GRZ wird für den Geltungsbereich der Änderung auf 0,7 erhöht. 
3. Die maximale Wandhöhe wird auf 10,30 m über Gelände festgesetzt.  
4. Das Baufenster (Baugrenze / Baulinie) wird den erforderlichen Gegebenheiten ange-

passt.  
 

 Die textlichen Hinweise werden wie folgt ergänzt: 
 

Bodendenkmalpflegerische Belange:  
Es wird darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der Mel-
depflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmal-
schutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG unterliegen.  
 
Art. 8 Abs. 1 BayDSchG:  
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal-
schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige ver-
pflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unter-
nehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 
der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem 
Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige 
an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.  
 
Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:  
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 
nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe-
hörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  

 
Die übrigen Planzeichen, Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplanes "Gewerbege-
biet Auf der Grube“ in der rechtsverbindlichen Fassung vom 07.11.1989 gelten unverändert.  
 
Mit Inkrafttreten der 21. Änderung des Bebauungsplanes treten für den Geltungsbereich alle 
anders lautenden Festsetzungen des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Auf der Grube“  
außer Kraft.  
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21. Änderung des Beb.-Plans "Gewerbegebiet Auf der Grube“ im vereinfachten Verfahren

Verfahren  
Da durch die geringfügigen Änderungen und Ergänzungen des Bebauungsplanes "Auf der 
Grube“ die Grundzüge der Planung unberührt bleiben, wird die 21. Änderung des Bebauungs-
planes "Auf der Grube“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt. 
 
Gemäß § 13 Absatz 3 BauGB wird von einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4, dem Umwelt-
bericht nach § 2a sowie von der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 10a Absatz 1 
BauGB abgesehen.  
 
 
Aufgestellt:  10.06.2021, geändert am 12.10.2021 
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